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Preiserhebung in der Verbraucherpreisstatistik  
(ohne Wohnungsmieten) 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die erhobenen Daten dienen der Berechnung von Verbraucherpreisindizes auf 
nationaler und europäischer Ebene. Preisindizes gehören zu den wichtigsten 
kurzfristigen Konjunkturindikatoren, ohne die eine wirkungsvolle Wirtschafts-, 
Finanz- und Währungspolitik nicht möglich wäre. Darüber hinaus stellen 
Preisindizes für Unternehmen, Verbände und die Gewerkschaften eine wichtige 
Informationsquelle zur Kalkulation von Löhnen und Preisen dar. Außerdem 
werden die Preisindizes in Pacht- und Mietverträgen, Rentenverträgen und 
ähnlichen privatrechtlichen Verträgen als Wertmesser der Preisgleitklauseln 
vereinbart.

Die Erhebungen werden als Repräsentativerhebung monatlich durchgeführt. 
Die Erhebung im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik erstreckt sich auf 

 ࢛ Einzelhandelspreise von Waren, die im Inland von privaten Haushalten für 
Konsumzwecke gekauft werden – hierfür werden höchstens 34000 Aus-
kunftspflichtige in Anspruch genommen, 

 ࢛ Preise und Entgelte für Dienst- und Werkleistungen, wofür höchstens 22000 
Auskunftspflichtige in Anspruch genommen werden 

 ࢛ sowie auf Preise und Entgelte für Leistungen und Nebenleistungen im 
 Verkehr, die im Inland von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft 
oder gemietet werden.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über die Preisstatistik (Preis Stat G) und die 
Verordnung (E U) Nr. 2016 /792 über harmonisierte Verbraucherpreisindizes in 
Verbindung mit dem B Stat G. Erhoben werden die Preise für Waren des Einzel-
handels nach § 3 Absatz 1  Preis Stat G, sowie Preise und Entgelte für Dienst- und 
Werkleistungen nach § 4 Absatz 1 Preis Stat G und für Leistungen und Nebenlei-
stungen im Verkehr nach § 5 Absatz 1 Preis Stat G und Anhang I der Verordnung 
(E U) Nr. 2016 /792.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 7b Absatz 1 Satz 1 Preis Stat G in Verbin-
dung mit § § 15, 18 B Stat G.

Auskunftspflichtig sind
 ࢛ nach § 3 Absatz 2 Preis Stat G: Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und 
 gewerbliche Unternehmen, sowie Behörden und Einrichtungen,

 ࢛ nach § 4 Absatz 2 Preis Stat G: Unternehmen und selbstständig tätige Personen 
des Werk- und Dienstleistungsbereichs sowie Behörden und Einrichtungen,

 ࢛ nach § 5 Absatz 2 Preis Stat G: Unternehmen und selbstständig tätige Per-
sonen, die Verkehrsleistungen erbringen oder - in Fällen der Einfuhr von 
Gütern - in Anspruch nehmen, Schiffsmieten bezahlen oder erhalten sowie 
Behörden und Einrichtungen des Verkehrswesens.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befri-
stete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
finden Sie unter  https://www.gesetze-im-internet.de/. 

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache 
 finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unter  https://eur-lex.europa.eu/.

https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/
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formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, 
verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen 
Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren 
für den Datenaustausch einsetzen, sind andere elektronische Verfahren nach 
 Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Nach § 7b Absatz 5 Preis Stat G besteht für Unternehmen, deren Inhaber/Inha-
berinnen Existenzgründer/Existenzgründerinnen sind, im Kalenderjahr der 
Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalen-
derjahren besteht dann keine Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im 
 jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weni-
ger als 800  000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften können sich auf die 
 Befreiung der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Beteili-
gten  Existenzgründer/Existenzgründerinnen sind. Nach § 7b Absatz 6 Preis Stat G 
sind Existenzgründer/Existenzgründerinnen natürliche Personen, die eine 
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in Form einer Neugründung, einer 
Übernahme oder einer tätigen Beteiligung aus abhängiger Beschäftigung oder 
aus der Nichtbeschäftigung heraus aufnehmen. Existenzgründer/Existenzgrün-
derinnen, die von ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen 
wollen,  haben das Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. 
Es steht ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu erteilen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
 werden. 

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer 
 ࢛ vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 
1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß erteilt oder

 ࢛ entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder

 ࢛ entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind freiwil-
lig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
 Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 ࢛ öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
Statis tische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),

 ࢛ Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (I T Z Bund als I T-Dienst-
leister des Statistischen  Bundesamtes,  Rechenzentren der Länder). 
Eine  Liste der regelmäßig beauftragten I T-Dienstleister finden Sie hier:  

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
 Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden 
können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Trennung und 
 Löschung, Statistikregister
Name, Anschrift, Telefonnummern und Adressen für elektronische Post der 
Auskunftspflichtigen sowie der Betriebe, bei denen die Erhebungen durchge-
führt werden, sowie Name, Telefonnummern und Adressen für elektronische 
Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind Hilfsmerk-
male, die lediglich der technischen Durchführung dienen. In den Datensätzen 
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale 
mit Ausnahme der Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden 
Personen nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale 
auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. 

Die Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen  dürfen 
bis zur Beendigung des Zeitraums der wiederkehrenden Erhebungen gespei-
chert werden. Sie sind jedoch unverzüglich zu löschen mit dem Ende der Erhe-
bungen sowie auf Verlangen der Auskunftspflichtigen, der Leitung der Betriebe, 
bei denen die Erhebungen vorgenommen werden, oder der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person.

Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespei-
chert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 
Name und Anschrift der Erhebungseinheit werden nach Beendigung des Zeit-
raumes der wiederkehrenden Erhebungen für Zwecke der Stichprobenziehung 
für bis zu zehn Jahre gespeichert.

Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen sowie der Betriebe, bei denen die 
Erhebungen durchgeführt werden, Kennzeichnung der Statistik, in die die Ein-
heit einbezogen ist, Beziehungen zu anderen Einheiten sowie die Identnummer 
werden für statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) gespeichert (§ 13 
Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz).

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung 
einbezogenen Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung und besteht 
aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den 
Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahre auf-
bewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

Die verwendeten Ordnungsnummern in der Verbraucherpreisstatistik sind 
 Berichtsstellennummern, Meldebogennummern und Produktvarianten der 
Erhebungseinheiten sowie die aus der Klassifikation der Einnahmen und 
 Ausgaben der privaten Haushalte (S E A) abgeleiteten Nummern. Diese Num-
mern enthalten keine Merkmale über sachbezogene oder persönliche Daten. 
Sie dienen der Zuordnung bzw. Unterscheidung der in die Erhebung einbezo-
genen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und bestehen 
– mit Ausnahme der aus der S E A abgeleiteten Nummer – aus einer frei verge-
benen laufenden Nummer. Die aus der S E A abgeleiteten Nummern setzen sich 
aus einer aus der Klassifikation der Einnahmen und Ausgaben der privaten 
Haushalte (S E A)  abgeleiteten Nummer sowie einer frei vergebenen laufenden 
Nummer zusammen. Sie dienen über die Unterscheidung der in der Erhebung 
einbezogenen Erhebungseinheiten hinaus der rationellen Aufbereitung sowie 
dem Nachweis der Ergebnisse in der Gliederung nach der Klassifikation  (nach 
Konsumzwecken).
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Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten, Möglichkeiten der 
 Auskunftserteilung
Zur Entlastung der zu Befragenden können Erhebungsbeauftragte (§ 14 B StatG) 
eingesetzt werden. Die Erhebungsbeauftragten haben ihre Berechtigung nach-
zuweisen. Sie müssen die Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit 
bieten und sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die aus der 
Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder 
für andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit. 

Werden Erhebungsbeauftragte für die telefonische oder persönliche Befragung 
vor Ort eingesetzt, sollen sie den Befragten bei der Beantwortung der Fragen 
behilflich sein.

Die in den Fragebogen enthaltenen Fragen können mündlich oder telefonisch 
gegenüber den Erhebungsbeauftragten oder den Mitarbeitenden der Erhe-
bungsstelle oder elektronisch oder schriftlich beantwortet werden, soweit die-
se Möglichkeit zur Antworterteilung von der Erhebungsstelle angeboten wird.

Bei schriftlicher Auskunftserteilung können die ausgefüllten Fragebogen den 
Erhebungsbeauftragten im Rahmen der persönlichen Befragung vor Ort über-
geben oder bei der Erhebungsstelle abgegeben oder dorthin übersandt wer-
den. Von einer elektronischen Übermittlung der schriftlichen Erhebungsunter-
lagen bitten wir abzusehen, da dies kein gesicherter Übermittlungsweg ist.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, 
können

 ࢛ eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 ࢛ die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 ࢛ die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 ࢛ die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O der jeweils sie 
betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O widerspre-
chen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verantwortlichen 
geltend gemacht werden. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
 erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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